
Wohngeldverordnung (WoGV)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2722),
ge�ndert durch Artikel 5 a der Verordnung zur Berechnung der Wohnfl�che, �ber
die Aufstellung von Betriebskosten und zur �nderung anderer Verordnungen
vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346/2351), Artikel 54 des Vierten Gesetzes

f�r moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003
(BGBl. I S. 2954/2997), Artikel 3 des Gesetzes zur Neuregelung des Wohn-

geldrechts und zur �nderung des Sozialgesetzbuches vom 24. September 2008
(BGBl. I S. 1856/1875), Artikel 1 der Zehnten Verordnung zur �nderung der

Wohngeldverordnung vom 15. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2486), Artikel 1
der Elften Verordnung zur �nderung der Wohngeldverordnung vom

11. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2654), Artikel 2 des Gesetzes zur Reform des
Wohngeldrechts und zur �nderung des Wohnraumfçrderungsgesetzes

(WoGRefG) vom 2. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1610/1618)
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Teil 1
Anwendungsbereich

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Miete und der Mietwert im Sinne des Wohngeldgesetzes sind nach den
Vorschriften des Teils 2 dieser Verordnung zu ermitteln.

(2) Die Belastung im Sinne des Wohngeldgesetzes ist nach Teil 3 dieser
Verordnung zu berechnen, soweit nicht nach § 10 Abs. 2 Satz 2 des Wohngeld-
gesetzes von einer vollst�ndigen Wohngeld-Lastenberechnung abgesehen werden
kann.

(3) Die Mietenstufen f�r Gemeinden ergeben sich aus der dieser Verordnung
beigef�gten Anlage.

Teil 2
Ermittlung der Miete

§ 2 Miete

(1) Zur Miete im Sinne des § 9 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes gehçren auch Be-
tr�ge, die im Zusammenhang mit dem Miet- oder miet�hnlichen Nutzungsver-
h�ltnis auf Grund eines Vertrags mit dem Vermieter oder einem Dritten an einen
Dritten zu zahlen sind.

(2) 1Von der Miete sind keine anderen Betr�ge als die in § 9 Absatz 2 des
Wohngeldgesetzes genannten Kosten und Verg�tungen abzusetzen. 2§ 5 bleibt
unber�hrt.

§ 3 Mietvorauszahlungen und Mieterdarlehen

(1) Ist die Miete ganz oder teilweise im Voraus bezahlt worden (Mietvoraus-
zahlung), sind die im Voraus bezahlten Betr�ge so zu behandeln, als ob sie jeweils
in dem Zeitraum bezahlt worden w�ren, f�r den sie bestimmt sind.

(2) Hat der Mieter dem Vermieter ein Mieterdarlehen gegeben und wird die
Forderung des Mieters aus dem Mieterdarlehen ganz oder teilweise mit der Miete
verrechnet, gehçren zur Miete auch die Betr�ge, um die sich die Miete hierdurch
tats�chlich vermindert.

§ 4 Sach- und Dienstleistungen des Mieters

(1) Erbringt der Mieter Sach- oder Dienstleistungen f�r den Vermieter und
wird deshalb die Miete erm�ßigt, ist die erm�ßigte Miete zugrunde zu legen.
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(2) Erbringt der Mieter Sach- oder Dienstleistungen f�r den Vermieter und er-
h�lt er daf�r von diesem eine bestimmte Verg�tung, ist diese Verg�tung ohne Ein-
fluss auf die Miete.

§ 5 Nicht feststehende Betriebskosten
Stehen bei der Entscheidung �ber den Mietzuschussantrag die Umlagen f�r

Betriebskosten ganz oder teilweise nicht fest, sind Erfahrungswerte als Pausch-
betr�ge anzusetzen.

§ 6 Außer Betracht bleibende Kosten und Verg�tungen
(1) Kosten, die nach § 9 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Wohngeldgesetzes au-

ßer Betracht bleiben, sind:
1. Betriebskosten f�r Heizungs- und Brennstoffversorgungsanlagen sowie

Warmwasserversorgungsanlagen im Sinne des § 2 Nummer 4 Buchstabe a,
b und d, Nummer 5 Buchstabe a und c und Nummer 6 Buchstabe a und c
der Betriebskostenverordnung;

2. Kosten der eigenst�ndig gewerblichen Lieferung von W�rme und Warmwas-
ser im Sinne des § 2 Nummer 4 Buchstabe c, Nummer 5 Buchstabe b und
Nummer 6 Buchstabe b der Betriebskostenverordnung.

(2) Kommt nach § 9 Absatz 2 Satz 2 des Wohngeldgesetzes nur der Abzug
eines Pauschbetrages von der Miete in Betracht, so betr�gt dieser:
1. f�r Betriebskosten f�r zentrale Heizungs- und Brennstoffversorgungsanlagen

oder f�r die Kosten der eigenst�ndig gewerblichen Lieferung von W�rme
1,25 Euro monatlich je Quadratmeter Wohnfl�che;

2. f�r Betriebskosten f�r zentrale Warmwasserversorgungsanlagen oder f�r die
Kosten der eigenst�ndig gewerblichen Lieferung von Warmwasser f�r eine Be-
wohnerin oder einen Bewohner 9 Euro monatlich, f�r zwei Bewohnerinnen
oder Bewohner 17 Euro monatlich und f�r jede weitere Bewohnerin oder je-
den weiteren Bewohner 3 Euro monatlich;

3. f�r die �brigen Kosten der Haushaltsenergie f�r eine Bewohnerin oder einen
Bewohner 41 Euro monatlich, f�r zwei Bewohnerinnen oder Bewohner
74 Euro monatlich und f�r jede weitere Bewohnerin oder jeden weiteren Be-
wohner 15 Euro monatlich;

4. f�r die �berlassung einer Garage 36 Euro monatlich; f�r die �berlassung eines
Stellplatzes zum Abstellen von Kraftfahrzeugen 25 Euro monatlich.

(3) Bei der Ermittlung des Mietwertes nach § 7 und der Untermiete sind die
Abs�tze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 7 Mietwert
(1) 1Als Mietwert des Wohnraums (§ 9 Abs. 3 Satz 1 des Wohngeldgesetzes)

soll der Betrag zu Grunde gelegt werden, der der Miete f�r vergleichbaren Wohn-
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raum entspricht. 2Dabei sind Unterschiede des Wohnwertes, insbesondere in der
Grçße, Lage und Ausstattung des Wohnraums, durch angemessene Zu- oder Ab-
schl�ge zu ber�cksichtigen.

(2) Der Mietwert ist zu sch�tzen, wenn ein der Miete f�r vergleichbaren Wohn-
raum entsprechender Betrag nicht zu Grunde gelegt werden kann.

Teil 3
Wohngeld-Lastenberechnung

§ 8 Aufstellung der Wohngeld-Lastenberechnung
1Bei der Aufstellung der Wohngeld-Lastenberechnung ist von der im Bewilli-

gungszeitraum zu erwartenden Belastung auszugehen. 2Ist die Belastung f�r das
dem Bewilligungszeitraum vorangegangene Kalenderjahr feststellbar und ist eine
�nderung im Bewilligungszeitraum nicht zu erwarten, ist von dieser Belastung
auszugehen.

§ 9 Gegenstand und Inhalt der Wohngeld-Lastenberechnung
(1) 1Als Belastung ist die Belastung zu ber�cksichtigen, die auf den selbst ge-

nutzten Wohnraum entf�llt. 2Selbst genutzter Wohnraum ist der Wohnraum, der
von der wohngeldberechtigten Person und den zu ber�cksichtigenden Haus-
haltsmitgliedern zu Wohnzwecken benutzt wird.

(2) Als Belastung ist zu ber�cksichtigen:
1. bei einer Eigentumswohnung die Belastung f�r den im Sondereigentum ste-

henden Wohnraum und den damit verbundenen Miteigentumsanteil an dem
gemeinschaftlichen Eigentum,

2. bei einer Wohnung in der Rechtsform des eigentums�hnlichen Dauerwohn-
rechts die Belastung f�r den Wohnraum und den Teil des Grundst�cks, auf
den sich das Dauerwohnrecht erstreckt,

3. bei einem landwirtschaftlichen Betrieb die Belastung f�r den Wohnraum.
(3) 1In die Wohngeld-Lastenberechnung sind in den F�llen des § 3 Abs. 2 des

Wohngeldgesetzes auch zugehçrige Nebengeb�ude, Anlagen und bauliche Ein-
richtungen sowie das Grundst�ck einzubeziehen; dies gilt jedoch nicht bei einem
landwirtschaftlichen Betrieb mit Wohnteil. 2Das Grundst�ck besteht aus den
�berbauten und den dazugehçrigen Fl�chen.

(4) In der Wohngeld-Lastenberechnung sind die Fremdmittel und die Belas-
tung auszuweisen.
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§ 10 Fremdmittel
Fremdmittel im Sinne dieser Verordnung sind

1. Darlehen,
2. gestundete Restkaufgelder,
3. gestundete çffentliche Lasten des Grundst�cks
ohne R�cksicht darauf, ob sie dinglich gesichert sind oder nicht.

§ 11 Ausweisung der Fremdmittel
(1) 1In der Wohngeld-Lastenberechnung sind Fremdmittel mit dem Nennbe-

trag auszuweisen, wenn sie der Finanzierung folgender Zwecke gedient haben:
1. des Wohnungsbaus im Sinne des § 16 Abs. 1 und 2 des Wohnraumfçrderungs-

gesetzes; maßgebend ist der Wohnraumbegriff des § 2 des Wohngeldgesetzes;
2. der Verbesserung des Gegenstandes der Wohngeld-Lastenberechnung durch

Modernisierung im Sinne des § 16 Abs. 3 des Wohnraumfçrderungsgesetzes;
maßgebend ist der Wohnraumbegriff des § 2 des Wohngeldgesetzes;

3. der nachtr�glichen Errichtung oder des nachtr�glichen Ausbaus einer dem çf-
fentlichen Verkehr dienenden Verkehrsfl�che oder des nachtr�glichen An-
schlusses an Versorgungs- und Entw�sserungsanlagen;

4. des Kaufpreises und der Erwerbskosten f�r den Gegenstand der Wohngeld-
Lastenberechnung.

2Zu den mit dem Nennbetrag auszuweisenden Fremdmitteln gehçren auch Dar-
lehen zur Deckung der laufenden Aufwendungen sowie Annuit�tsdarlehen aus
Mitteln çffentlicher Haushalte.

(2) 1Sind die in Absatz 1 bezeichneten Fremdmittel durch andere Fremdmittel
ersetzt worden, so sind in der Wohngeld-Lastenberechnung die anderen Fremd-
mittel an Stelle der ersetzten Fremdmittel hçchstens mit dem Betrag auszuwei-
sen, der bis zur Ersetzung noch nicht getilgt war. 2Eine Ersetzung liegt nicht vor,
wenn Dauerfinanzierungsmittel an die Stelle von Zwischenfinanzierungsmitteln
treten.

(3) Ist f�r die in den Abs�tzen 1 und 2 bezeichneten Fremdmittel Kapitaldienst
nicht, noch nicht oder nicht mehr zu leisten, sind sie in der Wohngeld-Lasten-
berechnung nicht auszuweisen.

§ 12 Belastung aus dem Kapitaldienst
(1) 1Als Belastung aus dem Kapitaldienst sind auszuweisen:

1. die Zinsen und laufenden Nebenleistungen, insbesondere Verwaltungskosten-
beitr�ge der ausgewiesenen Fremdmittel,

2. die Tilgungen der ausgewiesenen Fremdmittel,
3. die laufenden B�rgschaftskosten der ausgewiesenen Fremdmittel,
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4. die Erbbauzinsen, Renten und sonstigen wiederkehrenden Leistungen zur Fi-
nanzierung der in § 11 genannten Zwecke.

2Als Tilgungen sind auch die
a) Pr�mien f�r Personenversicherungen zur R�ckzahlung von Festgeldhypothe-

ken und
b) Bausparbeitr�ge, wenn der angesparte Betrag f�r die R�ckzahlung von Fremd-

mitteln zweckgebunden ist,
in Hçhe von 2 Prozent dieser Fremdmittel auszuweisen.

(2) 1F�r die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannte Belastung aus dem Kapitaldienst
darf hçchstens die vereinbarte Jahresleistung angesetzt werden. 2Ist die tats�ch-
liche Leistung geringer, ist die geringere Leistung anzusetzen.

§ 13 Belastung aus der Bewirtschaftung

(1) Als Belastung aus der Bewirtschaftung sind Instandhaltungskosten, Be-
triebskosten ohne die Heizkosten und Verwaltungskosten auszuweisen.

(2) 1Als Instandhaltungs- und Betriebskosten sind im Jahr 36 Euro je Quadrat-
meter Wohnfl�che und je Quadratmeter Nutzfl�che der Gesch�ftsr�ume sowie
die f�r den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung entrichtete Grund-
steuer anzusetzen. 2Als Verwaltungskosten sind die f�r den Gegenstand der
Wohngeld-Lastenberechnung an einen Dritten f�r die Verwaltung geleisteten Be-
tr�ge anzusetzen. 3�ber die in den S�tzen 1 und 2 genannten Betr�ge hinaus d�r-
fen Bewirtschaftungskosten nicht angesetzt werden.

§ 14 Nutzungsentgelte und W�rmelieferungskosten

(1) 1Leistet die wohngeldberechtigte Person anstelle des Kapitaldienstes, der
Instandhaltungskosten, der Betriebskosten und der Verwaltungskosten ein Nut-
zungsentgelt an einen Dritten, ist das Nutzungsentgelt in der Wohngeld-Lasten-
berechnung in Hçhe der nach den §§ 12 und 13 ansetzbaren Betr�ge anzusetzen.
2Soweit die Betr�ge nach Satz 1 im Nutzungsentgelt nicht enthalten sind und von
der wohngeldberechtigten Person unmittelbar an den Gl�ubiger entrichtet wer-
den, sind diese Betr�ge dem Nutzungsentgelt hinzuzurechnen. 3Soweit eine Auf-
gliederung des Nutzungsentgelts nicht mçglich ist, ist in der Wohngeld-Lasten-
berechnung das gesamte Nutzungsentgelt anzusetzen.

(2) 1Bezahlt die wohngeldberechtigte Person Betr�ge zur Deckung der Kosten
der eigenst�ndig gewerblichen Lieferung von W�rme und Warmwasser, sind diese
Betr�ge mit Ausnahme der in § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Kosten in der
Wohngeld-Lastenberechnung anzusetzen. 2§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.
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§ 15 Außer Betracht bleibende Belastung
(1) 1In den F�llen des § 11 Abs. 2 Nr. 1 des Wohngeldgesetzes bleibt die Belas-

tung insoweit außer Betracht, als sie auf die in § 9 Abs. 2 und 3 dieser Verordnung
bezeichneten R�ume oder Fl�chen entf�llt, die ausschließlich gewerblich oder be-
ruflich benutzt werden. 2Soweit die Belastung auf R�ume oder Fl�chen entf�llt,
die zum Wirtschaftsteil einer Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Ne-
benerwerbsstelle gehçren, wird sie jedoch ber�cksichtigt, soweit sie nicht nach
§ 11 Abs. 2 und 3 des Wohngeldgesetzes außer Betracht bleiben.

(2) 1In den F�llen des § 11 Abs. 2 Nr. 2 des Wohngeldgesetzes sind von dem
Entgelt f�r die Gebrauchs�berlassung von R�umen oder Fl�chen an einen ande-
ren die darin enthaltenen Betr�ge
1. zur Deckung der Betriebskosten f�r Heizungs- und Brennstoffversorgungs-

anlagen sowie Warmwasserversorgungsanlagen und
2. zur Deckung der Kosten der eigenst�ndig gewerblichen Lieferung von W�rme

und Warmwasser, soweit sie den in Nummer 1 bezeichneten Kosten entspre-
chen,

abzusetzen. 2§ 6 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung ist entsprechend anzuwenden.
(3) 1Ist eine Garage oder ein Stellplatz zum Abstellen von Kraftfahrzeugen Ge-

genstand der Wohngeld-Lastenberechnung, gilt hinsichtlich der außer Betracht
bleibenden Belastung § 6 Absatz 2 Nummer 4 entsprechend. 2Ist die Garage
oder der Stellplatz einem anderen gegen ein hçheres Entgelt �berlassen als zu
den in § 6 Absatz 2 Nummer 4 genannten Betr�gen, so ist das Entgelt in voller
Hçhe abzusetzen.

Teil 4
Verfahren und Kosten des automatisierten Datenabgleichs

§ 16 Anwendungsbereich
1Die §§ 17 bis 22 gelten f�r den automatisierten Datenabgleich nach § 33 Ab-

satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 des Wohngeldgesetzes zwischen der Wohn-
geldbehçrde, der sonst nach Landesrecht f�r den Datenabgleich zust�ndigen oder
von der Landesregierung durch Rechtsverordnung oder auf sonstige Weise f�r
den Datenabgleich bestimmten Stelle (zentrale Landesstelle) und der Datenstelle
der Tr�ger der Rentenversicherung (Datenstelle), dem Bundeszentralamt f�r
Steuern, der Deutschen Post AG sowie der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See. 2Rechtsverordnungen der Landesregierungen, die �ber
die Regelungen der §§ 16 bis 22 hinausgehen, bleiben unber�hrt.

§ 17 Abgleichszeitraum und �bermittlungsverfahren
(1) 1Der automatisierte Datenabgleich nach § 33 Absatz 5 in Verbindung mit

Absatz 2 Satz 1 des Wohngeldgesetzes wird viertelj�hrlich f�r das ihm jeweils
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vorangegangene Kalendervierteljahr (Abgleichszeitraum) durchgef�hrt. 2Abwei-
chend von Satz 1 werden in den Datenabgleich nach § 18 Absatz 2 im vierten
Kalendervierteljahr alle zu ber�cksichtigenden Haushaltsmitglieder einbezogen,
die innerhalb der dem Abgleich vorangegangenen zwçlf Kalendermonate bei der
Berechnung des Wohngeldes ber�cksichtigt wurden.

(2) 1Die Wohngeldbehçrde �bermittelt der Datenstelle nach § 33 Absatz 5 in
Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2, 6 und 7 des Wohngeldgesetzes
zwischen dem ersten und dem 15. des auf den Abgleichszeitraum folgenden Mo-
nats f�r jedes im Abgleichszeitraum bei der Berechnung des Wohngeldes ber�ck-
sichtigte Haushaltsmitglied einen Anfragedatensatz. 2Der Anfragedatensatz ent-
h�lt die Wohngeldnummer und die in § 33 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 5
und 6 des Wohngeldgesetzes genannten Daten. 3Er wird �ber die zentrale Lan-
desstelle �bermittelt, wenn diese f�r die Erfassung und Weiter�bermittlung der
Daten an die Datenstelle zust�ndig ist.

(3) 1Die Datenstelle �bermittelt die Anfragedatens�tze bis zum Ende des auf
den Abgleichszeitraum folgenden Monats an
1. das Bundeszentralamt f�r Steuern,
2. die Deutsche Post AG und
3. die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.
2Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 werden vor der �bermittlung der Anfrageda-
tens�tze die Angaben zum Geschlecht und Geburtsort entfernt. 3Im Fall des
Satzes 1 Nummer 2 und 3 werden die Anfragedatens�tze, wenn mçglich, um
die Versicherungsnummer erg�nzt. 4Die in Satz 1 genannten Stellen �bermitteln
die Antwortdatens�tze bis zum 15. des zweiten auf den Abgleichszeitraum fol-
genden Monats an die Datenstelle.

(4) 1Die Datenstelle �bermittelt der Wohngeldbehçrde die Antwortdatens�tze
aus dem automatisierten Datenabgleich nach § 18 Absatz 1 und die Antwort-
datens�tze nach Absatz 3 Satz 4 bis zum Ende des zweiten auf den Abgleichs-
zeitraum folgenden Monats. 2Im Fall des Absatzes 2 Satz 3 erfolgt die �bermitt-
lung �ber die zentrale Landesstelle, die in diesem Fall die Antwortdatens�tze
ordnend aufbereiten darf.

§ 18 Einzelheiten des automatisierten Datenabgleichs

(1) Die Datenstelle gleicht die ihr nach § 17 Absatz 2 �bermittelten Daten ab
mit den bei ihr gespeicherten Daten nach
1. § 52 Absatz 1 und 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zur Pr�fung, ob

und f�r welche Zeitr�ume im Abgleichszeitraum Leistungen nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch empfangen wurden,

2. § 118 Absatz 2 des Zwçlften Buches Sozialgesetzbuch zur Pr�fung, ob und
f�r welche Zeitr�ume im Abgleichszeitraum Leistungen der Grundsicherung
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